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Stichworte  Jagdzeiten  Kormoran-Verordnung 
 

          
 
Quelle/Bezug MUNLV 
 
Kurz- 
information 

NRW-Kormoran-Verordnung erlassen  

 
Das Ministerium für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz des 
Landes Nordrhein-Westfalen (MUNLV) hat eine Kormoran-Verordnung erarbeitet. Nach Be-
teiligung verschiedener Verbände und Unterrichtung des zuständigen Landtagsausschusses für 
Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz hat das Kabinett der Veröf-
fentlichung der Kormoran-Verordnung zugestimmt. Gemäß Verordnung ist in NRW mit Aus-
nahme von Nationalparks, Naturschutzgebieten und Vogelschutzgebieten sowie den im Lan-
desjagdzeitengesetz befriedeten Gebieten gestattet, Kormorane vom 16. September bis zum 
15. Februar zu bejagen.  
 
In der Anlage erhalten Sie die verkündete Verordnung.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Gehring 
 
Anlage  














